
1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hinterweidenthal für das Haushaltsjahr 2026

vom ……….

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung, folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:

         § 1 – 4 
            unverändert

§ 5 
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt neu festgesetzt: 

Grundsteuer A von bisher                   345 v. H.         auf 345 v. H.
Grundsteuer B Wohngrundstücke von bisher 535 v. H. auf 535 v. H.
Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke von bisher 535 v. H. auf 680 v. H. 
Gewerbesteuer von bisher 380 v. H. auf 380 v. H.  

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, unverändert: 

für den ersten Hund 48,00 €
für den zweiten Hund 72,00 €
für den dritten Hund 96,00 €
für den ersten gefährlichen Hund 360,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund 480,00 €
für den dritten gefährlichen Hund 600,00 € 



§ 6 - § 9
unverändert

Hinterweidenthal, …..

Georg Eitel
Ortsbürgermeister


